
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/2/29 2Ob562/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.02.1984

Norm

ABGB §986 A

ABGB §986 F

ABGB §1478

Rechtssatz

Wurde die Wertsicherung einer Schuld vereinbart, so beginnt die Verjährung des Aufwertungsbetrages bereits mit

dessen Fälligkeit zu laufen, und nicht erst mit der Zahlung des unaufgewerteten Schuldbetrages.
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